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Schulische Hilfen bei Legasthenie bzw. Lese- und Rechtschreibschwäche

1. Besonderheiten der bayerischen Regelungen

a) Die bayerischen Regelungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwischen Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) und Legasthenie unterscheiden. Während Leg​asthenie als „eine nur schwer therapierbare Krankheit“ verstanden wird, weisen Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwäche „ein vorübergehendes legasthenes Erscheinungsbild auf“. 

Legastheniker und Schüler mit LRS können also beim Lesen und Rechtschreiben durchaus die gleichen Symptome aufweisen. Die beiden Formen der Beeinträchtigung sind nur hinsichtlich ihrer Entstehung und ihres Verlaufs unterscheidbar.

b) Die Bekanntmachung vom 16. November 1999 sieht neben der notwendigen pädagogischen Förderung für Legastheniker und Schüler mit vorübergehender Lese- und Rechtschreibschwäche besondere Hilfsmaßnahmen vor. Sie sollen im Rahmen des pädagogisch Sinnvollen und rechtlich Vertretbaren diejenigen Beeinträchtigungen wettmachen, die durch Legasthenie und LRS bei der Erbringung von Schulleistungen auftreten (Nachteilsausgleich). 

2. Gewährung von Nachteilsausgleich

a) Sind bei einem Schüler trotz ausreichender schulischer Fähigkeiten und angemessenen Einsatzes nachhaltig erhebliche Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben zu beobachten, so werden sich die Eltern zuerst an den Klassenlehrer wenden. Er hat den besten Überblick über Ausprägung und Ausmaß der Leistungsprobleme, in vielen Fällen hat er auch Kenntnis von der Entwicklung der Schwierigkeiten im Laufe der letzten Jahre.

Handelt es sich um schwere und nachhaltige Beeinträchtigungen, so können die Eltern bei der Schule einen Antrag auf  Nachteilsausgleich stellen und den Schüler beim zuständigen Schulpsychologen zur Untersuchung anmelden. Die Schule sammelt die einschlägigen Beobachtungen aus dem Unterricht und stellt sie dem Schulpsychologen zur Verfügung.

b) Der Schulpsychologe untersucht den Schüler mit Methoden der pädagogisch-psychologischen Diagnostik. Bei entsprechenden Ergebnissen stellt er eine Bescheinigung über das Vorliegen von Lese- und Rechtschreibschwäche aus und fügt individuell angepasste Hinweise zum Nachteilsausgleich im Unterricht hinzu. Dieses Schreiben geht an direkt die Schule. Gleichzeitig prüft der Schulpsychologe anhand des von der Schule vorgelegten Materials und seiner eigenen Untersuchungsergebnisse, ob Anzeichen für das Vorliegen einer Legasthenie sprechen.

Gibt es Hinweise auf das Bestehen von Legasthenie, so können die Eltern sich an einen Kinder- und Jugendpsychiater, ein Sozialpädiatrisches Zentrum oder eine andere entsprechend aus- und weitergebildete Fachkraft wenden. Diese Fachkraft tauscht sich über das Ergebnis ihrer fachlichen Untersuchung mit dem Schulpsychologen aus. Aus diesem Zusammenwirken erwächst eine Bescheinigung, die der zuständige Schulpsychologe in gleicher Weise wie bei Lese- und Rechtschreibschwäche ausstellt.

3. Umsetzung des Nachteilsausgleichs

Die Schulen setzen die Maßnahmen des Nachteilsausgleichs entsprechend den fachlichen Hinweisen des Schulpsychologen um. Die Feinabstimmung, z. B. die Festlegung des Maßes für die Arbeitszeitverlängerung, muss an der Schule vorgenommen werden. Details der Gestaltung von Leistungserhebungen liegen im Ermessen der einzelnen Lehrkraft, nicht jedoch die Gewährung von Nachteilsausgleich als solche.

Die Tatsache, dass die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben zurückhaltend bzw. nicht bewertet wurden, wird im Jahreszeugnis bzw. im Abschlusszeugnis durch eine Bemerkung dokumentiert.

4. Dauer des Nachteilsausgleichs

a) Lese- und Rechtschreibschwäche

Nachteilsausgleich wird bei Lese- und Rechtschreibschwäche bis einschließlich der 10. Jahrgangsstufe gewährt. Da LRS als veränderbar angesehen wird, ist mindestens alle zwei Jahre eine Überprüfung der erreichten Verbesserungen durch den Schulpsychologen erforderlich. Er passt die Hilfsmaßnahmen dem Entwicklungsstand an. 

Dieses Überprüfungsgebot bedeutet keine Gültigkeitsfrist. Es ist also nicht zu befürchten, dass der Nachteilsausgleich etwa entfiele, wenn die Überprüfung nicht exakt im Zweijahres-Abstand durchgeführt wird. Selbstverständlich ist es aber möglich, dass als Ergebnis der Überprüfung der Nachteilsausgleich nicht mehr als erforderlich angesehen wird.

b) Legasthenie

Die Überprüfung im Zweijahres-Abstand entfällt bei Vorliegen von Legasthenie. Allerdings ist die Bescheinigung beim Übertritt von der Grundschule an ein Gymnasium, eine Haupt- oder Realschule zu bestätigen oder neu auszustellen. Da aber auch bei festgestellter Legasthenie eine positive Entwicklung der Lese- und Rechtschreibfähigkeit nicht auszuschließen ist, kann der Nachteilsausgleich aufgrund einer Untersuchung durch den Schulpsychologen dem aktuellen Leistungsstand angepasst werden.

Sowohl bei Legasthenie als auch bei Lese- und Rechtschreibschwäche kann der Antrag auf Nachteilsausgleich wieder zurückgezogen werden. Das ist jedoch nur einmal möglich und muss spätestens vor Beginn der 9. Jahrgangsstufe oder vor Eintritt in die Oberstufe (GY, FOS, BOS) erfolgen.

5. Förderung nach § 35 a SGB VIII

Die Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII (Hilfen durch das Jugendamt) dienen der Eingliederung seelisch behinderter oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher in die Gesellschaft. Die Überprüfung, ob eine seelische Behinderung vorliegt oder droht, ist Sache des Jugendamts und der von ihm beauftragten Fachleute, nicht der Schule oder des Schulpsychologen. 

Nachteilsausgleich bei Lese- und Rechtschreibschwäche bzw. Legasthenie

	
	Bereich
	Lese- und Rechtschreibschwäche
	Legasthenie

	1
	Allgemeine Fördermaß​nahmen
	Innere Differenzierung, Hilfe beim Versuch, Rückstände aufzuholen, zu beheben oder anderweitig auszugleichen 

Grundschule: Ausgliederung in Jgst. 1 vermeiden!

	2
	Spezielle Fördermaß​nahmen
	In Grund- und Hauptschule: Förderunterricht, Stütz- und Förderkurse (auch klassenübergreifend)

Äußere Differenzierung (Legasthenikerklassen) nicht erlaubt

Grundlage: Beobachtungen der Schule, ggf. Untersuchungen und Langzeitbeobachtung durch Beratungslehrkraft oder Schulpsychologen

Grund- und Hauptschule: Ggf. Förderschulbedürftigkeit überprüfen!

	3
	Nachteils​ausgleich bei Leis​tungserhe​bungen
	Schwierigkeiten dürfen sich nicht auf andere Lernbereiche auswirken und „dort die Leistungsbewertung beeinträchtigen“.

Übungen, Klassenarbeiten und andere Beobachtungen sind zur Feststellung des individuellen Lernfortschritts heranzuziehen.

	4
	
	Möglich: Anpassung der Leistungserhebung im Rechtschreiben an den Leistungsstand des Schülers nach pädagogischem Ermessen der Lehrkraft; Verkürzung des Inhalts, Lü-ckendiktat, Verbalbeurteilung
	Verbindlich: Keine Teilnahme an Leis​tungserhebungen, die ausschließ​lich der Feststellung der Recht​schreibkenntnisse dienen

Bei freiwilliger Teilnahme nur Verbalbeurteilung zur Förderung

	5
	
	Möglich: Zeitzuschlag bei Schulaufgaben und Prüfungen in allen Fächern bis zur Hälfte der regulären Arbeitszeit (in diesem Umfang nur in extremen Fällen). Festlegung durch Schulleiter  nach Empfehlung der je​wei​ligen Fachlehrer
	Verbindlich: Zeitzuschlag bei Schul​aufgaben und Prüfungen in al​len Fä​chern bis zur Hälfte der regulären Arbeitszeit (in diesem Umfang nur in extremen Fällen). Fest​legung durch Schulleiter  nach Emp​fehlung der je​wei​li​gen Fachlehrer

	6
	
	Andere Möglichkeiten: Schriftliche Aufgabe zusätzlich vorlesen (ins​be​sondere bei Stegreifaufgaben), mündliche Durchführung von Leis​tungs​er​he​bungen, Einsatz technischer Hilfsmittel

	7
	Leistungs​bewertung in Deutsch
	Leistungen im Lesen und Rechtschreiben können zurückhaltend gewichtet werden. 

Vermerk im Zeugnis

Bei Aufsätzen, Niederschriften, Protokollen usw. darf die Rechtschreibung nicht bewertet, nur gekennzeichnet werden.


	Notenmäßige Bewertung des Lesens und Rechtschreibens muss entfallen. 

Vermerk im Zeugnis

	8
	Leistungs​bewertung in Fremdsprachen
	Leistungen im Lesen und Rechtschreiben können zurückhaltend gewichtet werden. 

Vermerk im Zeugnis

Bei der Festlegung der Zeugnisnote sollen die mündlichen Leis​tungen im Vordergrund stehen.

Vermerk im Zeugnis
	Notenmäßige Bewertung des Lesens und Rechtschreibens muss entfallen. Vermerk im Zeugnis

Bei Berechnung der Zeugnisnote: Schrift​liche zu münd​licher Note wie 1:1 (Steg​reif​auf​gaben gelten nicht als mündliche Leistungen)

Vermerk im Zeugnis

	9
	Leistungs​bewertung in anderen Fächern
	Rechtschreibleistung darf nicht  in die Notengebung einfließen.


	10
	Vorrücken
	Bei nicht entsprechenden Leistungen aufgrund von Legasthenie oder Lese- und Rechtschreibschwäche Entscheidung der Schule in pädagogischer Verantwortung

	11
	
	
	Legasthenie darf nicht den Ausschlag für das Nichtvorrücken geben.

	12
	Gutachten
	Schulpsychologe 

Überprüfung des Lernfortschritts min​destens alle zwei Jahre


	Kinder- und Jugendpsychiater in Zusammenwirken mit dem zuständigen Schulpsychologen

Bei Übertritt Neuerstellung bzw. Bestätigung durch von Kinder- und Jugendpsychiater und Schulpsychologen

	13
	Dauer der Maßnah​men
	Bis einschließlich 10. Jahrgangsstufe
	Gesamte Schulzeit

	14
	Förderkurse
	Volksschulen: kann der Schüler in einen Förderkurs eingewiesen werden. Abstimmung mit anderen, auch außerschulischen Maßnahmen ist erforderlich. Werden angeordnete schulische Fördermaßnahmen ausgeschlagen, so bedeutet dies auch den Verzicht auf Nachteilsausgleich.


Nachteilsausgleich beim qualifizierenden Hauptschulabschluss ab dem Schuljahr 2006/07

Bei Schülern mit gutachterlich festgestellter Lese- und Rechtschreibstörung, die von der Bewertung der Rechtschreibleistung freigestellt sind, entfällt der gesamte rechtschriftliche Prüfungsteil im Fach Deutsch. Wenn infolge einer ärztlich festgestellten Lese- und Rechtschreibstörung ein Nachteilsausgleich definiert ist und dieser Ausgleich während des Schuljahres gewährt wurde, ist dies auch bei den Prüfungen zum Erwerb des qualifizierenden Hauptschulabschlusses in gleicher Weise zu berücksichtigen (z.B. Zeitzuschlag) und im Zeugnis zu vermerken.
Begutachtung und Förderung von Schülern mit Lese- und Rechtschreibschwäche bzw. Legasthenie
gem. Bekanntmachung des Kultusministeriums v. 16.11.1999 und Schreiben v. 09.08.2000

	1.
	Antrag auf Förderung und Nachteilsausgleich bei der Schule. Sammlung von Informationen an der Schule. Anmeldung des Schülers beim zuständigen Schulpsychologen, ggf. bei der Schulberatungsstelle

	
	

	2.
	Untersuchung durch Schulpsychologen unter Einbeziehung der Beobachtungen der Schule und ggf. der Beratungslehrkraft

Erstellung einer Bescheinigung über das Vorliegen einer Lese- und Rechtschreibschwäche

Empfehlung angemessener Förder- und Hilfsmaßnahmen (auf den jeweiligen Schüler zugeschnitten)

Übersendung der Bescheinigung an die Schule

	
	

	3.
	Bei Feststellung einer schwererwiegenden Störung: Schulpsychologe weist auf Untersuchung bei einer geeigneten Fachkraft hin.

	
	

	4.
	Untersuchung bei einer Fachkraft (Kinder- und Jugendpsychiater, Sozialpädiatrisches Zentrum, approbierter Psychologischer Psychotherapeut): Multiaxiale Diagnostik

Einbeziehung der Beobachtungen der Schule und des Schulpsychologen

	
	

	5.
	Bei entsprechendem Befund: Erstellung eines Attests zur Bescheinigung einer Lese- und Rechtschreibstörung zur Vorlage beim Schulpsychologen

Übersendung der detaillierten Untersuchungsergebnisse an den Schulpsychologen

Ggf. Erfassung fehlender Daten durch den Schulpsychologen

	
	

	6.
	Erstellung einer Bescheinigung über das Vorliegen einer Lese- und Rechtschreibstörung (Legasthenie)

Empfehlung angemessener Förder- und Hilfsmaßnahmen (auf den jeweiligen Schüler zugeschnitten)

Übersendung der Bescheinigung an die Schule

Verbleib der Ergebnisse der schulpsychologischen bzw. der psychiatrischen Untersuchung beim Schulpsychologen

	
	

	7.
	Umsetzung der vom Schulpsychologen empfohlenen Förder- und Hilfsmaßnahmen durch die Schule


Dauer und Verbindlichkeit der Hilfsmaßnahmen bei Legasthenie (Lese- Rechtschreibstörung)

gem. KMBek v. 16.11.1999 und KMS v. 09.08.2000, Ziff. 5

1. Eine einmal bescheinigte Legasthenie (Lese-Rechtschreibstörung) eröffnet die Gewährung von Hilfsmaßnahmen für die gesamte Dauer der Schulzeit.

2. Je nach Lage des Falles kann das Ausmaß der Hilfsmaßnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. nach der Jahrgangsstufe 8) verändert werden. Dies muss in Abstimmung zwischen Schule, Schulpsychologen, dem Schüler und dessen Eltern geschehen.

3. Ein einmal gestellter und bewilligter Antrag auf Hilfsmaßnahmen kann von den Begüns​tigten zurückgezogen werden. Dies ist am Gymnasium spätestens zu Beginn der Oberstufe, an Haupt-, Real- und Wirtschaftsschule spätestens nach der 8. Jahrgangsstufe der Fall.

4. Wurde ein bewilligter Antrag am Gymnasium nicht spätestens nach der 10. Jahrgangsstufe, an Haupt-, Real- und Wirtschaftsschule nach der 8. Jahrgangsstufe zurückgezogen, so gilt er für den Rest des Schulbesuchs an dieser Schulart. Die Tatsache der Gewährung von Nachteilsausgleich wird dann in den Jahreszeugnissen sowie im Abschluss- und Abgangszeugnis vermerkt.

5. Beim Übergang von einer allgemein bildenden zu einer beruflichen Schule kann ein bewilligter Antrag ebenfalls zurückgezogen werden. Dies gilt nicht für den Übergang an eine vier- oder dreijährige Wirtschaftsschule vor Ende der 8. Jahrgangsstufe.

6. Wurde ein bewilligter Antrag auf Hilfsmaßnahmen einmal zurückgezogen, so kann er nicht noch einmal gestellt werden.

7. Wird ein Antrag an einer beruflichen Schule gestellt und bewilligt oder ein früher bewilligter Antrag nicht zu Beginn des Schulbesuchs zurückgezogen, so kann er an der gleichen Schulart nicht mehr zurückgezogen werden.

Eine Sammlung von Bekanntmachungen und KMS zum Thema ist im Internet unter

http://www.schulberatung.bayern.de/lleg.htm 
zu finden.
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